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Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung ist auf Sonntag, 14. Juni 2026 einberufen, um sich über die Annahme oder
die Verwerfung nachstehender eidgenössischer Vorlagen auszusprechen:

> die Volksinitiative „Keine 1 0-Millionen Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)"
> die Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst

(Zivildienstgesetz, ZDG)

!! WAHLLOKAL NUR NOCH SONNTAGS GEÖFFNET!!

Sonntag, 14. Juni 2026

Zeit: von 09.30-10.30 Uhr

Ort: imGemeindehaus(Burgerstube)

Am Freitag, 12. Juni 2026 können die Ubermittlungsumschläge letztmals von 08:00 bis
10:30 Uhr auf der Gemeindekanzlei abgegeben werden (Art. 14 Abs. 2 VbStA). Der Ubermitt-
lungsumschlag darf nicht in den Gemeindebriefkasten eingeworfen werden, ansonsten die

Stimmabßabe ungültig ist (Art. 20 Abs. 1 lit. c VbStAl.
•^ Der Übermittlungsumschlag ist persönlich. Sind Abstimmungszettel von mehreren

Stimmberechtigten im gleichen Ubermittlungsumschlag werden alleAbstim-

mungszettel für ungültig erklärt, ^r

Formulare für die schriftliche Stimmabgabe sind auf der Gemeindekanzlei erhältlich.

Ferden, 15. Mai 2026
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